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Lfd. Nr.      4  /     2020 
 

V e r h a n d l u n g s s c h r i f t 
 

über die öffentliche Sitzung des  G E M E I N D E R A T E S  der Gemeinde Desselbrunn am  
15. Dezember 2020, Tagungsort:  Turnsaal der Volksschule 
 

A n w e s e n d e: 
01. Bgm. Ulrike Hille 
02. Vize-Bgm. Hochleitner Michael  
03. GR. Müller-Kreutzer August 
04. GR. Gruber Rudolf 
05. GR. Mair Ernst 
06. GR. Hüthmair Margareta 
07. GR. Föttinger Alfred 
08.  GR. Pamminger Johann 
09. Vize-Bgm. Grafinger Dieter 
10. GV. Loitelsberger Josef 
11. GR. Messics Roland 
12. GR. Kreuzer Walter 
13. GR. Pichler Franz 
14. GR. Eder Karin 
15. GR. Strasser Manfred 
16. GR. Asamer Johannes 
17. GV. Steininger Thomas 
18. GR. Wimmer Karl 
19. Ers.GR. Schobesberger Franz 
 
 

Ersatzmitglieder 
------- 
 

Es fehlen, entschuldigt: GR. Gondosch Michael 
 

Die Leiterin des Gemeindeamtes: Stv. AL Judith Kroiß  
 
Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 Oö. GemO. 1990) :    ------ 
 
Die Schriftführerin (§ 54 Abs. 2 OÖ. GemO. 1990):   Lehrling Marlies Pennetzdorfer 
 
Es sind Besucher bei der Gemeinderatssitzung anwesend.  
 

Die Vorsitzende eröffnet um  19.30  Uhr  die Sitzung und stellt fest, dass 
 

a) die Sitzung von ihr – der Bürgermeisterin – einberufen wurde; 
 

b) die Verständigung hierzu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder 
zeitgerecht schriftlich vom 4. Dezember 2020 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt 
ist; die Terminfestsetzung erfolgte bereits im Sitzungsplan, daher war keine nachweisliche 
Zustellung erforderlich; 
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c)  die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am gleichen Tag öffentlich 
kundgemacht wurde; 

d)  die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 
e)  dass die Verhandlungsschrift über die Sitzung vom 29. September 2020 bis zur heutigen 

Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegen ist, während 
der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum 
Sitzungsende Einwendungen eingebracht werden können. 

 
Sodann gibt die Vorsitzende noch folgende Mitteilung: 
 
 
Tagesordnung, Beratungsverlauf und Beschlüsse:  
 

 

Tagesordnung: 
 

1. Bericht der Bürgermeisterin 
 

2. Voranschlag 2021 mit Steuern- und Gebührensätze – Festsetzung einschließlich 
Dienstpostenplan und Kassenkreditrahmen (BE. Bgm. Hille Ulrike) 

3. Kassenkredit 2021 – Vergabe (BE. Bgm. Hille Ulrike) 
 

4. Mittelfristige Finanzplanung  2021-2025 (BE. Bgm. Hille Ulrike) 
 

5. Prüfbericht des örtlichen Prüfungsausschusses über die Sitzung vom 05.11.2020                                             
(BE. GR. Strasser Manfred) 

6. DN Übleis – Zuweisungsverordnung (BE. Bgm. Hille Ulrike) 

7. FLWP-Änderungen (BE. GR. Kreuzer Walter) 

8. Beleuchtungsoptimierung Straßenbeleuchtung – Fördervertrag Kommunalkredit Public 
Consulting GmbH (BE. Bgm. Hille Ulrike) 

9. Finanzierungsplan – Straßenbeleuchtung-Sanierung (BE. Bgm. Hille Ulrike) 

10. Verordnung über die Auflassung einer öffentlichen Straße (BE. Bgm. Hille Ulrike) 

11. Vertrag zur Durchführung der Beförderung von Kindergartenkindern (BE. Bgm. Hille Ulrike) 

12.  Allfälliges 

 
 
 
1. Tagesordnungspunkt: Bericht der Bürgermeisterin 
 
Bgm. Hille berichtet, dass  
 

• es in der Gesunden Gemeinde einen Wechsel der Regionalbetreuerin gab. Seit 17 Jahren 
war Frau Sabine Fehringer Betreuerin unseres Gebietes, ging allerdings mit 1. Dezember 
2020 in Altersteilzeit, wodurch daher eine Gebietsaufteilung in Nord und Süd erfolgte. 
Desselbrunn ist im Norden zugehörig, welche nun eine neue Regionalbetreuerin betreut, 
die sich im kommenden Jahr noch vorstellen wird. 
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• beim Reinhalteverband als Nachfolger im Vorstand statt Bgm. a.D Johann Forstinger 
nunmehr Bgm. Wolfgang Kaiss, ehemaliger Stellvertreter, übernimmt. Als seine neue 
Stellvertreterin wurde Frau Mag. Gertrude Schöffl namhaft gemacht. Für die Gemeinde 
Desselbrunn wurde Vize-Bgm. Michael Hochleitner an Stelle von Ernst Mair als 
Stellvertretung genannt. 

• im Abwasserverband Ager-West in Form von Umlaufbeschlüssen der BK-Schlüssel für 
Desselbrunn mit 0,51% (im Jahr 2019 waren es 0,47%) festgelegt wurde. Der Konsens wird 
derzeit mit 251 von möglichen 420 EWG ausgenützt. Weiters wurde die Erneuerung von 
Nachklärbeckenrinnen ausgeschrieben, die Auftragsvergabe an die Firma Tschuda GmbH 
aus Graz, mit einem Nettopreis von € 89.980,00 erfolgte. 

• sich bei der Blutspendeaktion im Oktober 2020, 63 Spenderinnen und Spender 
eingefunden haben. Das Rote Kreuz bedankt sich sehr herzlich. 

• die Raiffeisenbank in Desselbrunn am 13. Dezember 2020 geschlossen wurde und nur mehr 
Geldbehebungen beim Automaten möglich sind. 

• es eine Fahrplananpassung bei der Linie 520 (Gmunden – Ohlsdorf – Desselbrunn – Rüstorf 
– Schwanenstadt) gab. 

• für die Ortsplatzgestaltung ein etwas abgeänderter Entwurf vorliegt und nach Absprache 
mit Anrainern gegebenenfalls auch noch im Ausschuss für Ortsentwicklung beraten wird. 

• es einen Landesbeitrag für die öffentliche Bibliothek in Höhe von € 940,00 gibt, laut dem 
Schreiben von Landesrätin Mag. Haberlander. 

• der Kommunale Zukunftsbericht des Oö. Gemeindebundes aufliegt. 

• die Massentestungen vom 11. Dezember 2020 bis am 14. Dezember 2020 in der 
Ballsporthalle Schwanenstadt unter anderem stattgefunden haben und vier 
Mitarbeiterinnen der Gemeinde im Einsatz waren und bedankt sich, für deren Bereitschaft 
zur Unterstützung. 

 
 

 
2. Tagesordnungspunkt: Voranschlag 2021 mit Steuern- und Gebührensätze – 

Festsetzung einschließlich Dienstpostenplan und 
Kassenkreditrahmen (Bgm. Ulrike Hille) 

 

Bgm. Hille erläutert den Voranschlag 2021 mit Steuern- und Gebührensätze laut 
nachfolgendem Bericht. 
Der Voranschlag 2021 wurde im Vorfeld allen Fraktionen zugestellt. 
 

Vorbericht zum Voranschlag 2021 gemäß § 10 OÖ. 
Gemeindehaushaltsordnung (OÖ. GHO) 

 
 

1. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven 
(Finanzierungsvoranschlag) 
 
1.1. Liquide Mittel 

 

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung:           3.189.400,00 € 

Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung:           3.618.600,00 € 

Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b) -            429.200,00 €  
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□  Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind 
ausgeglichen bzw. ergeben einen positiven Saldo. 

 
X Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe 

der Einzahlungen überschreitet und sich die Höhe der liquiden Mittel um 
438.200,00 Euro verringern wird. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch 
gegeben, da Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in der 
Höhe von 108.700,00 Euro zur Verfügung stehen (per 31.12.2021) 

 
Die Ursache für die Verringerung der liquiden Mittel liegt einerseits am deutlichen 
Rückgang der Einnahmen in der operativen Gebarung aufgrund der Covid-Pandemie 
und andererseits an den Steigerungen bei den Pflichtausgaben. 
 
Für den Ausgleich der investiven Gebarung ist eine Zuführung aus der allgemeinen 
Haushaltsrücklage in der Höhe von 299.800,00 Euro und 48.000,00 Euro aus der 
gesetzlich zweckgebundenen Rücklage I-Beiträge Kanal für folgende Projekte 
budgetiert. 
 

• Investive Einzelvorhaben 2021: 
 
1 163003 – Löschwasserbehälter 15.000,00 Euro 
1 612001 – Ortsplatz-Parkplatz 100.000,00 Euro 
1 816300 – Straßenbeleuchtung Bubenland und Ettinger-Siedlung120.000,00 
Euro 
1 612440 – Straßenbau- und Sanierungsmaßnahmen 39.800,00 Euro 
1 841000 – Vorkaufs- und Einweisungsrecht – Arztpraxis 25.000,00 Euro 
Allgemeine Haushaltsrücklage299.800,00 Euro
  
1 85420 – Kanalbau BA 12 – Aufschl. Desselb., Sicking, Deutenham48.000,00 
Euro 
Gesetzlich zweckgebundene Rücklage I-Beiträge Kanal48.000,00 Euro
  
 
Zusätzlich zur Verwendung von Zahlungsmittelreserven für investive 
Einzelvorhaben ist die Verwendung der zweckgewidmeten Haushaltsrücklage 
Abfall im Bereich Müllbeseitigung geplant (2021: 9.000,00 Euro, 2022: 6.500,00 
Euro, 2023: 3.100,00 Euro, 2024: 1.400,00 Euro, 2025: 300,00 Euro). 
 

• Operative Gebarung: 
 
Das negative Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit in der Höhe von -
110.200,00 Euro wird durch eine Entnahme aus der allgemeinen 
Haushaltsrücklage in gleicher Höhe ausgeglichen. Die Budgetierung erfolgt bei 
der HH-Stelle 2/981000+895000. 
Gründe für das negative Ergebnis ist der dramatische Rückgang bei den 
Ertragsanteilen um rd. 200.000,00 Euro gegenüber dem VA 2020, einer 
geringeren TZ vom Land bei den Mitteln des § 25 Abs. 2 FAG 2017 und der Entfall 
der TZ des Bundes bei den Mitteln des § 24 Z. 1 (2020: 24.700,00 Euro). Ein 
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weiterer Grund sind deutliche Ausgabenerhöhungen in der operativen Gebarung 
bei den TZ ans Land für die Pensionsbeiträge der Beamten, die Erhöhungen des 
SHV-Beitrags um rd. 39.000,00 Euro sowie des Krankenanstaltenbeitrags 
gegenüber dem VA 2020. 
 

• Bisher wurden Instandhaltungsmaßnahmen im Straßenbau (zB. Fugenverguss, 
Spritzbelag) in der investiven Gebarung abgewickelt, nun erfolgt die Abrechnung 
in der operativen Gebarung, wodurch eine Erhöhung bei den Ausgaben um 
15.000,00 Euro auf insgesamt 30.000,00 Euro erforderlich ist.  
Weiters ist im Finanzjahr 2021 die Sanierung des Güterwegs „Felleithen“ mit 
einer zusätzlichen TZ an den Güterweg-Erhaltungsverband von 16.200,00 Euro 
zu budgetieren sowie für die Aurach-Regulierung zwischen Brauching und Sicking 
eine TZ ans Land in der Höhe von 18.000,00 Euro. 

 
Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung: 
 

• Unter der Voraussetzung, dass ab dem Finanzjahr 2022 die Einnahmen aus den 
Ertragsanteilen wieder steigen und in den kommenden Jahren (MEFP) keine 
höheren Rücklagenentnahmen geplant sind, ist aus derzeitiger Sicht von keiner 
weiteren negativen Entwicklung auszugehen. 
Wie bereits in der Vergangenheit, wird auch im Finanzjahr 2021 und den 
Planjahren Wert auf ein sparsames Wirtschaften gelegt. 

 
 

1.2 Zahlungsmittelreserven 
 
Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde voraussichtlich folgende nicht 
verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung: 
 
Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen: 
 

Bezeichnung Betrag 

Allgemeine Haushaltsrücklage          46.100,00 € 

 
 

 
Zahlungsmittelreserven für zweckgewidmedte Haushaltsrücklagen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahlungsmittelreserven für gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen: 

Bezeichnung Betrag 

Rücklage Abfall          11.400,00 € 

Rücklage Kanal-Überschüsse – op. Geb.            5.100,00 € 

Rücklage Essen GTS und KIGA            2.400,00 € 

Rücklage Kulturveranstaltungen                800,00 € 

Rücklage Traunfall-Erlebnisweg  4.500,00 €  

Rücklage Gemeinde-Entlastungspaket 2019-
2021  38.400,00 €  
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Bezeichnung Betrag 

I-Beiträge und AB ROG Verkehrsflächen  14.600,00 €  

AB ROG Kanal  33.100,00 € 

I-Beiträge Kanal  200,00 €  

 
 
Zum Haushaltsausgleich mussten Zahlungsmittelreserven für allgemeine 
Haushaltsrücklagen in Höhe von 110.200,00 Euro in Anspruch genommen werden. 
 
Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr von den im Ausmaß von 594.800,00 Euro 
vorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Beträge für die Finanzierung von 
investiven Einzelvorhaben zu verwenden: 
 

  investives Einzelvorhaben Betrag Voranschlagsjahr  
 

  Löschwasserbehälter 15.000,00 €  2021  
 

 Ortsplatz-Parkpla0tz 100.000,00 €  2021   

  Straßenbau- und Sanierungsmaßnahmen 39.800,00 € 2021   

  Straßenbeleuchtung Bubenland und Ettinger-Siedlung 120.000,00 € 2021  
 

 Vorkaufs- und Einweisungsrecht – Arztpraxis 25.000,00 € 2021   

 
Kanalbau BA 12 – Aufschließung Dess., Sicking u. 
Deutenham 48.000,00 € 2021  

 

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Verwendungen von 
Zahlungsmittelreserven vorgesehen: 
 

  investives Einzelvorhaben Betrag Planjahr MEFP  
 

  Traunfall-Erlebnisweg 4.500,00 €  2023  
 

  Straßenbau- und Sanierungsmaßnahmen 71.200,00 € 2022 – 2024   

 
 

Es ist beabsichtigt, aus liquiden Mitteln, welche sich aus dem Finanzierungsvoranschlag 
und der mittelfristigen Finanzplanung ergeben, Zahlungsmittelreserven mit folgenden 
Zweckwidmungen zu dotieren. 
 

  investives Einzelvorhaben Betrag VA / Planjahr  
 

 AB ROG Kanal 5.500,00 € 2021 – 2022   

 AB ROG Kanal 3.700,00 € 2023 – 2024   

 AB ROG Kanal 3.000,00 € 2025   

 I-Beitrag Kanal 2.000,00 € 2022 – 2025   

 
 
Daraus ergeben sich am 31.12.2025 für allgemeine und zweckgebundene 
Haushaltsrücklagen voraussichtlich folgende Endbestände: 
´ 
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Bezeichnung Betrag 

zweckgebundene Haushaltsrücklagen   44.400,00 € 

gesetzlich zweckgebundene 
Haushaltsrücklage 57.200,00 € 

 
 

2. Bedarf an Kassenkrediten 
 

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 OÖ. Gemeindeordnung 
1990 (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 759.800,00 Euro.  
 
Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 400.000,00 Euro 
abzuschließen. 
 
Der Vertrag ist vom Gemeinderat zu beschließen. 

 
 

3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht 
 
3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit*  
 

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit RA 2019* VA 2020 VA 2021

Einzahlungen: 3.020.200,00 € 2.983.400,00 €

Auszhalungen: 3.020.200,00 € 3.093.600,00 €

Saldo: 0,00 € -110.200,00 €
 

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht 
eingetragen werden. 

 
Zum Haushaltsausgleich mussten folgende Mittel in Anspruch genommen werden: 
X Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen. 
□ Mittel aus dem Härteausgleichfonds – Verteilungsvorgang 1. 
 
 
3.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht 

 
Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn  

a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist, 

b) 
im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) 
ausgeglichen ist und 

c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist. 

 
X Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht. 

 
□ Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil  

 
Geplante Gegenmaßnahmen: 
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4. Ergebnishaushalt – voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses  
 
4.1. Ergebnishaushalt – voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor 
Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 
 

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und 
Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere bei den Aufwänden 
(2020: 634.600,00 Euro, 2021: 611.500,00 Euro, 2022: 609.800,00 Euro, 2023: 
604.400,00 Euro, 2024: 578.600,00 Euro, 2025: 577.500,00 Euro) und die 
Dotierung 2020: 4.400,00 Euro, 2021: 3.400,00 Euro, 2022: 3.100,00 Euro, 
2023: 2.900,00 Euro, 2024: 2.800,00 Euro, 2025: 2.900,00 Euro.  Bei den 
Erträgen betrifft es die Auflösung von Rückstellungen (2020: 5.600,00 Euro) und 
die Auflösung der Kapitaltransferzahlungen (2020: 324.000,00 Euro, 2021: 
329.700,00 Euro, 2022: 329.000,00 Euro, 2023: 326.600,00 Euro, 2024: 
323.300,00 Euro, 2025: 323.300,00 Euro). 

 

VA 2020 VA 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Summe Erträge 3.276.900,00 € 3.270.900,00 € 3.422.500,00 € 3.535.300,00 € 3.592.900,00 € 3.665.200,00 €

Summe Aufwände 3.540.600,00 € 3.577.700,00 € 3.522.300,00 € 3.603.100,00 € 3.690.000,00 € 3.719.700,00 €

Nettoergebnis (Saldo 0) -263.700,00 € -306.800,00 € -99.800,00 € -67.800,00 € -97.100,00 € -54.500,00 €  
 
 

4.1. Ergebnishaushalt – voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses 
nach Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 
 

 

VA 2020 VA 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Summe Erträge 3.276.900,00 € 3.270.900,00 € 3.422.500,00 € 3.535.300,00 € 3.592.900,00 € 3.665.200,00 €

Summe Aufwände 3.540.600,00 € 3.577.700,00 € 3.522.300,00 € 3.603.100,00 € 3.690.000,00 € 3.719.700,00 €

Nettoergebnis (Saldo 0) -263.700,00 € -306.800,00 € -99.800,00 € -67.800,00 € -97.100,00 € -54.500,00 €

Entnahme von 

Haushaltsrücklagen 517.800,00 € 467.000,00 € 31.200,00 € 40.900,00 € 14.600,00 € 300,00 €

Zuweisung zu 

Haushaltsrücklagen 25.100,00 € 28.800,00 € 18.000,00 € 5.700,00 € 5.700,00 € 5.000,00 €

Nettoergebnis (Saldo 0) 229.000,00 € 131.400,00 € -86.600,00 € -32.600,00 € -88.200,00 € -59.200,00 €  
 
 
 
 
 
 
5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten  

 
Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing 
werden laufend getilgt. 
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Finanzschulden und Verbindlichkeiten 

(inkl. Leasing)
VA 2020 VA 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Gesamtsumme 860.800,00 € 734.100,00 € 620.200,00 € 506.500,00 € 395.600,00 € 312.600,00 €
 

 
 
Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der 
mittelfristigen Finanzplanung für folgende investive Einzelvorhaben vorgesehen: 
 

Investives Einzelvorhaben Schuldaufnahme VA- / Planjahr

Kindercampus BA 02 144.000,00 € 2024

 
Es ist geplant im Jahr/in den Jahren 20.. vorzeitige Tilgungen im Ausmaß von rund 
………………… Euro vorzunehmen.  
Dies betrifft folgende langfristige Verbindlichkeiten:  
 
Damit kann der Gemeindehaushalt um die laufenden Belastungen in Höhe von 
………………… Euro entlastet werden. 
  
Die Tilgungen der 6 Kanalbaudarlehen erfolgt immer in Höhe der KPC-Zuschüsse, in den 
letzten Jahren wurden zusätzlich Sondertilgungen getätigt, um die Darlehen in der 
ursprünglichen Laufzeit von 25 Jahren analog zu den Zuschüssen zu tilgen. Aufgrund der 
aktuellen Finanzlage werden zusätzliche Sondertilgungen in den kommenden Jahren 
wahrscheinlich nicht möglich sein. 
 

6. Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, 
Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.) 
Die Auswirkungen resultierend aus investiven Einzelvorhaben werden in folgender 
Tabelle zusammengefasst dargestellt (in 1.000,00 Euro): 

 

investives Einzelvorhaben jährl. Erträge jährl. Aufwände jährl. Einnahmen jährl. Ausgaben ab Jahr

Summe

Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt

 
 

Durch die im Voranschlag und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven 
Einzelvorhaben wird der Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren in etwa 
gleichbleibend belastet. In wie weit bzw. in welchem jährlichen Ausmaß die Finanzierung 
(Darlehen) des Vorhabens Kindercampus BA 02 den Gemeindehaushalt in den 
Folgejahren belastet ist noch nicht absehbar (Laufzeit, Konditionen usw. sind derzeit nicht 
bekannt). 

 



 

 

10 
 

X Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht 
beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird. 

 
□ Die Mehrbelastungen schränken voraussichtlich die finanzielle Leistungsfähigkeit der 

Gemeinde derart ein, sodass das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt gefährdet 
erscheint. Als Gegenmaßnahmen kommen in Betracht/werden beschlossen und in 
den mittelfristigen Finanzplan aufgenommen: 

 
 

Weitere Detailinformationen (gesamt oder projektbezogen oder auch als Darstellung 
nach Finanzjahren ausgehend vom mittelfristigen Finanzplan): 
 

 1 163001 – Löschwasserbehälter 
 

Im Jahr 2021 soll noch ein Löschwasserbehälter umgebaut werden, die Kosten sind mit 
15.000,00 Euro angesetzt und werden aus der allgemeinen Haushaltsrücklage gedeckt. 
In den Folgejahren (MEFP 2023 und 2025) soll jeweils ein Löschwasserbehälter 
umgesetzt werden, um mittelfristig eine Verbesserung bei der Löschwasserversorgung 
zu erreichen. Die geschätzten Kosten werden mit rund 30.000,00 Euro angenommen und 
budgetiert. Der Ausgleich erfolgt jeweils durch eine Zuführung der operativen Gebarung 
in Höhe von 30.000,00 Euro. 
 

 1 211400 – VS-Sanierung – Kindercampus BA 02  
 

Im Finanzjahr 2024 ist die Umsetzung des BA 02 Kindercampus geplant, dieser BA bezieht 
sich auf die Sanierung der VS (Fenster, Wärmedämmung usw.). Die veranschlagten 
Kosten beziehen sich auf Schätzungen des Architekten im Zuge des BA 01 (Baubeginn 
2015). 

 
 
 1 163003 – FF. Desselbrunn und FF. Windern – Neubau/Sanierung Feuerwehrhaus 
 

Derzeit finden Gespräche betreffend eine Kooperation der FF. Desselbrunn und der FF. 
Windern statt, bei Zustandekommen dieser Kooperation ist die Errichtung eines 
gemeinsamen neuen Feuerwehrhauses geplant. Sollte dieses Projekt nicht zur 
Verwirklichung kommen, ist die Sanierung des FF-Hauses Windern angedacht. Da die 
tatsächlichen Kosten noch unbekannt sind, wurde im MFP 2022-2024 ein 
„Erinnerungsbetrag“ veranschlagt, welcher in den Folgejahren konkretisiert werden soll. 
 
 
 
 

 1 612001 – Ortsplatz – Parkplatz 
 

Für die Planung und Umgestaltung des Parkplatzes zu einem Dorfplatz mit 
Parkmöglichkeit und die Durchführung entsprechender Maßnahmen ist im VA 2021 ein 
Betrag von 100.000,00 Euro vorgesehen, der zur Gänze aus der allgemeinen 
Haushaltsrücklage zugeführt werden soll. 
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 1 816300 – Straßenbeleuchtung Bubenland und Fuchs-/Ettinger-Siedlung 
 

In der Siedlung Bubenland und in der neuen Ettinger-Siedlung ist die Errichtung einer 
Straßenbeleuchtung geplant. Die Ausstattung erfolgt ausschließlich mit Solarleuchten, 
dadurch gibt’s auch keine Folgekosten beim Stromverbrauch. Die Kosten sind mit 
120.000,00 Euro budgetiert und werden zur Gänze aus der allgemeinen 
Haushaltsrücklage entnommen.  

 
 

1 616000 – Traunfall – Erlebnisweg 
 

Aufgrund eines geplanten Ersatzbaues der Kraftwerke in diesem Bereich wurde das seit 
längerem geplante Projekt nun vorerst auf das Jahr 2023 verschoben und 
dementsprechend im MEFP veranschlagt. 

 
 

1 612440 – Straßenbau- und Sanierungsmaßnahmen 
 

Im Finanzjahr 2020 wurden die begonnenen Maßnahmen fortgeführt, weiters wurden 
Aufschließungen in den Ortschaften Deutenham und Fallholz erforderlich, die im 
Finanzjahr 2021 abgeschlossen werden. Die Finanzierung erfolgt durch einen BZ-
Pauschalbetrag von 25.000,00 Euro lt. Gemeinde-Finanzierung neu. Weiters werden I-
Beiträge Verkehrsfläche in Höhe von 10.000,00 Euro und Infrastrukturkostenbeiträge 
von 5.200,00 Euro sowie eine Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage von 
39.800,00 Euro zugeführt. 
Im MEFP 2022 und 2023 ist die Generalsanierung der „Viechter Straße“ im Bereich der 
Ortschaft Desselbrunn vorgesehen, die Finanzierung ist durch KIG-Mittel 2020 des 
Bundes, BZ-Mittel Sonderfinanzierung KIG 2020, I-Beiträge und AB ROG Verkehrsflächen 
und einer Rücklagenentnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage vorgesehen. 

 
 

1 851190 – Hausanschlüsse ab 2015 
 

Nachdem die Kanalbauprojekte grundsätzlich abgeschlossen sind, jedoch laufend 
Hausanschlüsse, zB. bei Neubauten zu errichten sind, ist dafür im Finanzjahr 2021 und 
in den Planjahren jeweils ein Betrag von 25.000,00 Euro vorgesehen. Der Ausgleich 
erfolgt durch die Zuführung der I-Beiträge Kanal. 

 
 
 

1 851420 – Kanalbau – BA 12 – Aufschließung Desselbrunn, Sicking, Fallholz und 
Deutenham 
 

Im Finanzjahr 2020 wurde die Fertigstellung der begonnenen Aufschließung der 
Baugrundstücke in den Ortschaften Desselbrunn und Sicking abgeschlossen.  Die 
zusätzlich erforderlichen Aufschließungsmaßnahmen in den Ortschaften Deutenham 
und Fallholz sollen im Finanzjahr 2021 abgeschlossen werden. Die budgetierten Kosten 



 

 

12 
 

von 50.000,00 Euro werden durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage 
I-Beiträge Kanal in Höhe von 48.000,00 Euro und I-Beiträgen von 2.000,00 Euro gedeckt. 
 

 
1 841000 – Vorkaufs- und Einweisungsrecht - Arztpraxis 
 

Im Jahr 2020 wurde eine provisorische Container-Arztpraxis für Allgemeinmedizin in der 
Gemeinde (Ettinger-Siedlung) errichtet. Der Grundstückseigentümer wird nun auf 
einem Nachbargrundstück der Container-Praxis ein Wohnhaus mit einer Ordination im 
Erdgeschoss und Wohnungen im Obergeschoss errichten. Die Gemeinden Desselbrunn 
und Rüstorf erwerben für diese Praxisräume ein Vorkaufsrecht, da eine Praxis für 
Allgemeinmedizin im öffentlichen Interesse ist. Diese Vorkaufs- und Einweisungsrechts-
Einräumungsvereinbarung ist zugleich eine Kaufoption und hat eine Laufzeit von 20 
Jahren. Die Kosten für diese Vereinbarung betragen 50.000,00 Euro und werden je zur 
Hälfte von beiden Gemeinden übernommen. Der Ausgleich des Anteils der Gemeinde 
Desselbrunn erfolgt durch eine Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage. 
 

 
 
7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener 

Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung 
wirksam werden 
 
Wie unter Punkt 6 bereits ausgeführt, konnte das Vorhaben FF. Desselbrunn und FF. 
Windern – Neubau/Sanierung Feuerwehrhaus im MEFP noch nicht mit entsprechendem 
Zahlenmaterial dargestellt werden. Derzeit ist noch nicht bekannt ob die angedachte 
Kooperation zustande kommt und ein gemeinsames FF-Haus neu errichtet werden soll 
(das Gebäude der FF. Desselbrunn könnte künftig für den Bauhofverband Desselbrunn-
Rüstorf genutzt werden, die Weiternutzung des FF-Hauses Windern bzw. eine etwaige 
Veräußerung sind noch nicht geklärt) oder ob das FF-Haus Windern saniert wird. 
 
Derzeit finden Gespräche betreffend eine Kooperation der FF. Desselbrunn und der FF. 
Windern statt, bei Zustandekommen dieser Kooperation ist die Errichtung eines 
gemeinsamen neuen Feuerwehrhauses geplant. Sollte dieses Projekt nicht zur 
Verwirklichung kommen, ist die Sanierung des FF-Hauses Windern angedacht. Da die 
tatsächlichen Kosten noch unbekannt sind, wurde im MEFP 2022-2024 ein 
„Erinnerungsbetrag“ veranschlagt, welcher in den Folgejahren konkretisiert werden soll. 
 

 
 
 
8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die 

sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können 
 
Die mittel- und langfristigen Auswirkungen der Covid-Pandemie hinsichtlich der 
Einnahmen bei den Ertragsanteilen sind noch nicht absehbar. Bei den Einnahmen der 
Kommunalsteuer ist aufgrund der Struktur der Betriebe keine Auswirkung zu erkennen. 
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9. Änderungen im Dienstpostenplan und deren finanziellen Auswirkungen 

 
Der aktuell genehmigte und verordnungsgeprüfte Dienstpostenplan, GZ: IKD-2017-
261006/8-HUS der Gemeinde weist im Bereich handwerklicher Dienst – Bauhof 2 PE aus. 
Im Zuge der Vorlage des Voranschlags 2021 wird die Änderung des Dienstpostenplans auf 
1 PE im handwerklichen Dienst – Bauhof (Zugewiesen an den Gemeindeverband Bauhof 
Desselbrunn-Rüstorf ab 1.1.2021) zur Verordnungsprüfung durch die 
Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck vorgelegt. (Diese Änderung ist aufgrund des nun per 
12.11.2020 genehmigten Dienstpostenplans für Verband, GZ: IKD-2018-377266/5-Ki, mit 
3 PE, erforderlich.) 
 
Die Änderung im Dienstpostenplan hat insofern keine finanzielle Auswirkung, da 
einerseits ein Bauhof-Mitarbeiter in der Gemeinde verbleibt und dem Verband 
zugewiesen wird und somit die Lohnkosten an den Verband verrechnet werden. Der 
zweite Mitarbeiter wird ab 1.1.2021 von der Gemeinde zum Verband wechselt. Die Kosten 
werden seitens des Verbands entsprechend der erbrachten Leistungen der jeweiligen 
Gemeinde verrechnet und dem Verband refundiert. 

 
 
10. Weiterführende Informationen: keine 
 

Dienstpostenplan per 1. Jänner 2021 
 
 
Allgemeine Verwaltung 
 

 1,00 PE VB GD 11.1 Amtsleitung 
 

 1,00 PE VB GD 16.3 Bauamt 
 

 1,00 PE VB GD 17.4 Buchhaltung 
 

 1,00 PE VB GD 18.5 Bürgerservice und Meldeamt Voraussichtliche Besetzung ab 
1.3.2021 
 

 1,00 PE VB GD 20.3 Bürgerservice und Meldeamt Voraussichtliche Besetzung ab 
1.4.2021 
 

 
 
Handwerklicher Dienst 
 

 1,00 PE VB GD 19.1 Bauhof Zuweisung an den Bauhofverband Desselbrunn-Rüstorf ab 
1.1.2021 
 

 1,65 PE VB GD 25.1 Reinigungskräfte   
 ..     0,20      PE          derzeit unbesetzt 
 

 0,24 PE Gemeindeamt 
 

 0,65 PE Volksschule 
 

 0,55 PE Kindergarten 
 

 0,01 PE Bauhof 
 

 
 
Bedienstete in Schulen 
 

 0,70 PE VB GD 21.1 Schulwartin 
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Lt. Verordnungsprüfung vom 19.02.2020, GZ: IKD-2017-261006/8-HUS sind für den Bauhof in der Gemeinde 
Desselbrunn 2 PE, GD 19.1 genehmigt. 
 
Im Zuge der Vorlage des Voranschlags 2021 wird die Änderung des Dienstpostenplans auf 1 PE im 
handwerklichen Dienst – Bauhof (Zugewiesen an den Verband) zur Verordnungsprüfung durch die 
Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck vorgelegt. 
Diese Änderung ist aufgrund des nun per 12.11.2020 „genehmigten Dienstpostenplans für den 
Gemeindeverband Bauhof Desselbrunn-Rüstorf“ mit 3 PE, GZ: IKD-2018-377266/5-Ki, erforderlich. 

 
 

Hebesätze und Gemeindeabgaben für das Finanzjahr 2021  
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Bgm. Hille stellt den Antrag an den Gemeinderat, dieser möge den Voranschlag 2021 inkl. 
Festsetzung der Steuern- und Gebührensätze einschließlich Dienstpostenplan und 
Kassenkreditrahmen, wie soeben vorgetragen, zur Kenntnis nehmen und beschließen. 
 
Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, lässt Bgm. Hille über den von Ihr gestellten Antrag 
abstimmen. 
 
Abstimmung: einstimmig (mittels Handzeichen) 
 
 
3. Tagesordnungspunkt: Kassenkredit 2021 – Vergabe  (BE. Bgm. Ulrike Hille) 

 
Bgm. Hille berichtet, dass für den Kassenkredit in der Höhe von € 400.000,00 Angebote von 
Oberbank, Sparkasse und Raiffeisenbank eingeholt wurden. Der Bestbieter ist die 
Raiffeisenbank Schwanenstadt mit einem Aufschlag von 0,45 % auf den 3-Monatseuribor und 
eine vierteljährliche Bearbeitungsgebühr von € 14,75, laut nachfolgender Aufstellung: 
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Bgm. Hille stellt den Antrag an den Gemeinderat, dieser möge die Vergabe des 
Kassenkredites 2021 in der Höhe von € 400.00,00 an die Raiffeisenbank Region 
Schwanenstadt, wie soeben vorgetragen, zur Kenntnis nehmen und beschließen. 
 
Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, lässt Bgm. Hille über den von Ihr gestellten Antrag 
abstimmen. 
 
Abstimmung: einstimmig (mittels Handzeichen) 
 
 
4. Tagesordnungspunkt: Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2025  (BE. Bgm. Ulrike Hille) 

 
Bgm. Hille erörtert die einzelnen Vorhaben der mittelfristigen Finanzplanung und die 
Prioritätenreihung anhand der vorliegenden Unterlagen, welche den Gemeinderäten 
vorliegen. 
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Bgm. Hille stellt den Antrag an den Gemeinderat, dieser möge die Mittelfristige 
Finanzplanung 2021 – 2025 inkl. dazugehöriger Prioritätenreihung, wie soeben vorgetragen, 
zur Kenntnis nehmen und beschließen.  
  
Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, lässt Bgm. Hille über den von Ihr gestellten Antrag 
abstimmen.  
 
Abstimmung: einstimmig (mittels Handzeichen) 
 
 
5. Tagesordnungspunkt: Prüfbericht des örtlichen Prüfungsausschusses über die Sitzung 

vom 05.11.2020 (BE. GR. Manfred Strasser) 

 
GR. Strasser bringt nachfolgenden Prüfbericht des örtlichen Prüfungsausschusses über die 
Sitzung vom 05.11.2020 vollinhaltlich zur Verlesung. 
 

Lfd. Nr.     4      /     2020 
 
 

Prüfbericht  

 

über die nicht öffentliche Sitzung des Prüfungsausschusses der Gemeinde Desselbrunn    

am 5. November 2020, Tagungsort Sitzungssaal 
 
 

Anwesende: 
 

1. GR. Manfred Strasser als Vorsitzender 
2. GR. Roland Messics 
3. Ers.-GR. Anna Übleis-Lang 
4. Ers.-GR. Alfred Köbrunner 
5. GR. Karl Wimmer 
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Die stellvertretende Leiterin des Gemeindeamtes: AL-Stv. Judith Kroiß 
 
 

Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 OÖ. GemO. 1990): 
 

------- 
 
Es fehlen: 
 

entschuldigt:                                                              unentschuldigt: 
 

GR. August Müller-Kreutzer                       ------- 
    
 

 
Die Schriftführerin (§ 54 Abs. 2 OÖ. GemO. 1990): VB Elfriede Neubacher 
 
 

Der Vorsitzende eröffnet um 18.00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass 
 

a)  die Sitzung von Ihm – dem Obmann – einberufen wurde; 
 

b)  die Verständigung hierzu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder 
zeit- 

gerecht, schriftlich am 27. Oktober 2020 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; 
die Terminfestsetzung erfolgte bereits im Sitzungsplan, daher erfolgte keine nachweisliche 
Zustellung; 

 

c)  die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 
 

d)  dass die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 14. September 2020 bis zur 
heutigen 
   Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegen ist, während 
   der Sitzung zur Einsichtnahme noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum 
   Sitzungsende Einwendungen eingebracht werden können. 

 
 

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilung: 
 

------ 
 
Tagesordnung, Beratungsverlauf und Beschlüsse: 
 
 
 
1. Punkt der Tagesordnung:  Belegprüfung 01.09.2020 – 23.10.2020 
 
 
Die von Obmann Strasser und den Mitgliedern stichprobenartig ausgewählten Belege werden 
eingesehen. 
 

• Beleg 2973 – OÖ. LR, ECP-Förderung (Energie Contracting Programm) für die 
Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung durch Energie- und Umweltressort 
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• Beleg 3124 – Erneuerung der Traktorreifen 

• Beleg 3151 – großes Service bei Traktor 

• Beleg 2925 – Strombezug 08/2020 für die Bereiche Gemeindeamt, Musikheim, 
Volksschule, Kindergarten, Bauhof, Straßenbeleuchtung und Kanal-Pumpwerke 

• Beleg 2985 – Pacht 2020 für den Sportplatz 

• Beleg 3067 – Gehälter 09/2020 für die VB im Gemeindeamt, Bauhof, Schulwartinnen 
und Reinigungskräfte 

• Beleg 3172 – Abrechnung der FWP-Änderungen 3.10, 3.13, 3.14 und 3.15 

• Beleg 3185 – OÖ. LR, Kostenbeitrag Winterdienst 2019/2020 für die Desselbrunner 
Landesstraße 

• Beleg 3274 – Gemeinde Rüstorf, Vorauszahlung 2020 für die Abgangsdeckung bei der 
Krabbelstube 

• Beleg 3290 – Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck, Ertragsanteile und Landesumlage 
10/2020 

• Beleg 3420 – Worksheet Crafter ABO, Schullizenz für die Volksschule 

• Beleg 2950 – AWV Ager-West, Betriebskosten-Abrechnung 4. Quartal 2020 

• Beleg 2958 – OÖ. LR, Gemeinde Entlastungspaket 2019-2021, Teilzahlung für 2020 

• Beleg 2982 – Pacht 2020 für Bushaltestelle in Deutenham 

• Beleg 2983 – Mäharbeiten und Entsorgung 

• Beleg 2984 – Pacht 2020 für Straßeneinlaufschacht 

• Beleg 2986 – Pacht 2020 für Spielplatz Fallholz 

• Beleg 2987 – Pacht 2020 für Spielplatz Windern 

• Beleg 2992 – Pacht 2020 für Spielplatz Desselbrunn 

• Beleg 3198 – Fieberthermometer für Volksschule 

• Beleg 3213 – Seniorenbund Desselbrunn, Unterstützung 2020 

• Beleg 3269-3272 – Überprüfung der Feuerlöscher in den Bereichen Kindergarten, 
Bauhof, Gemeindeamt und Musikheim 

• Beleg 3305 – Umbuchung der Schildmasken für die Volksschule auf den Ansatz 5191 – 
Corona Virus lt. Erlass der OÖ. LR 

 
AL-Stv. Kroiß und VB Neubacher erläutern die einzelnen Belege und beantworten die gestellten 
Fragen des Obmanns und der Mitglieder, teilweise gibt’s ausführliche Wortmeldungen bei den 
verschiedenen Belegen. 
 
 
Weiters werden die Kosten die bisher aufgrund der Corona Virus Pandemie entstanden sind, 
besprochen. 
 
In den Bereichen Gemeindeamt, Kindergarten, Volksschule und Bauhof betragen die Ausgaben 
bisher 2.666,64 Euro für Acrylschutz, Desinfektionsspender und -mittel und Schutzmasken. 
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2. Punkt der Tagesordnung:  Kassaprüfung – Haupt- und Nebenkasse, Bankauszüge 
 
Obmann Strasser zählt den Bargeldbestand und vergleicht die ermittelte Summe der 
Hauptkasse mit dem Kassabuch und stellt Übereinstimmung fest. Der Kassenstand der 
Hauptkasse beträgt 1.704,92 Euro. 
Anschließend addiert Obmann Strasser den Bargeldbestand und die vorhandenen Einnahme-
Belege und Abrechnungen der Nebenkasse auf und stellt ebenfalls Übereinstimmung fest. Der 
Kassenstand der Nebenkasse beträgt 190,60 Euro, darin sind 70,00 Euro Wechselgeld der 
Hauptkasse enthalten. 
VB. Neubacher erfasst die jeweiligen Kassenbestände in der EDV, anschließend werden die 
ausgedruckten Bestandsaufnahmen von Obmann Strasser und den anwesenden Mitgliedern 
unterfertigt. 
Abschließend wird noch der Tagesabschluss vom 30.10.2020 mit dem Stand des Kontoauszugs 
vom 30.10.2020 abgeglichen, Übereinstimmung festgestellt und abgezeichnet. 
 
 
 
3. Punkt der Tagesordnung:  Allfälliges  
 
 
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. 
 
GR. Strasser stellt den Antrag an den Gemeinderat, dieser möge den Prüfbericht des 
örtlichen Prüfungsausschusses über die Sitzung vom 05.11.2020, wie soeben vorgetragen, 
zur Kenntnis nehmen und beschließen. 
 
Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, lässt Bgm. Hille über den von GR. Strasser 
gestellten Antrag abstimmen. 
 
Abstimmung: einstimmig (mittels Handzeichen) 
 
 
6. Tagesordnungspunkt: DN Übleis-Lang - Zuweisungsverordnung (BE. Bgm. Ulrike Hille) 

 
Bgm. Hille bringt nachfolgende Verordnung vollinhaltlich zur Verlesung: 
 

KUNDMACHUNG 
Verordnung 

 
 

des Gemeinderates der Gemeinde Desselbrunn vom 15. Dezember 2020,  
mit dem Bediensteten der Gemeinde Desselbrunn dem  

„Bauhofverband Desselbrunn – Rüstorf“ 
zur Dienstleistung zugewiesen werden. 
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Gemäß § 3 Abs 1 Oö Gemeindebediensteten-Zuweisungsgesetz (Oö GZG) iVm § 43  
Abs 1 Oö Gemeindeordnung 1990 (Oö GemO 1990) wird verordnet: 
 

§ 1 
Zuweisung 

 

Der Bedienstete der Gemeinde Desselbrunn 
 

• Übleis-Lang Josef 
 
wird mit Wirksamkeit am 1. Jänner 2021 dem „Bauhofverband  
Desselbrunn – Rüstorf“ zur Dienstleistung zugewiesen. 

 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung an der Amtstafel in Kraft 

 
Bgm. Hille stellt den Antrag an den Gemeinderat, dieser möge die Zuweisungsverordnung 
für den DN Übleis-Lang Josef, wie soeben vorgetragen, zur Kenntnis nehmen und 
beschließen. 
 
Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, lässt Bgm. Hille über den von Ihr gestellten Antrag 
abstimmen. 
 
Abstimmung: einstimmig (mittels Handzeichen) 
 
 
7. Tagesordnungspunkt: FLWP-Änderungen (BE. GR. Walter Kreuzer) 

 

a) Buchner Johann, Viecht, Änderung Nr. 16 des Flächenwidmungsteiles Nr. 3 
 
GR. Kreuzer berichtet, dass mit Datum vom 27.10.2020 von Herrn Hans Buchner ein Antrag 
auf Änderung des Flächenwidmungsplanes einer Teilfläche des Grundstückes 2669/1, KG 
Windern im Ausmaß von ca. 1.299 m² von „Grünland- Landwirtschaft“ in „Bauland-
Dorfgebiet“ eingebracht wurde. Geplant ist die Errichtung eines Einfamilienhauses. 
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Das Grundstück ist bereits durch Kanal und Straße aufgeschlossen. 
 
 
GR. Kreuzer stellt den Antrag an den Gemeinderat, dieser möge den Grundsatzbeschluss zur 

Einleitung des Stellungnahmeverfahrens, betreffend die Änderung des 

Flächenwidmungsplanes, Änderung Nr. 16 des Flächenwidmungsteiles Nr. 3, einer Teilfläche 

des Grundstückes 2669/1, KG Windern von ca. 1.299 m² von „Grünland- Landwirtschaft“ in 

„Bauland-Dorfgebiet“, wie soeben vorgetragen, zur Kenntnis nehmen und beschließen. 

 

Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, lässt Bgm. Hille über den von GR. Kreuzer gestellten 

Antrag abstimmten. 

 

Abstimmung: einstimmig (mittels Handzeichen) 

 

 

b) Pamminger-Gruber Johannes, Deutenham, Änderung Nr. 14 des 
Flächenwidmungsplanes Nr. 3 

 
GR. Kreuzer berichtet, dass in der Sitzung des Gemeinderates vom 06.07.2020 der 
Grundsatzbeschluss zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens betreffend die Änderung des 
Flächenwidmungsplanes, bestehend aus Änderung Nr. 14 des Flächenwidmungsteiles Nr. 3, 
des Grundstückes 468/1, KG Desselbrunn, im Ausmaß von ca. 9.700,80 m² von „Grünland-
Landwirtschaft“ in „Betriebsbaugebiet“, gefasst wurde. 
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Im Zuge des Stellungnahmeverfahrens gemäß § 36 Abs. 4 in Verbindung mit § 33 Abs. 2 des 
Oö. Raumordnungsgesetztes 1994, LGBl. Nr. 114/1993 idgF., wurden nachstehende 
Stellungnahmen eingebracht: 
 

1. Stellungnahme des Amtes der Oö. Landesregierung, Direktion für Landesplanung, 
wirtschaftliche und ländliche Entwicklung, Abteilung Raumordnung, mit Datum vom 
05.10.2020 
Aus raumordnungsfachlicher Sicht ist die geplante Umwidmung einer ca. 9.575 m² 
großen Teilfläche des Grundstückes Nr. 468/1 (KG Desselbrunn) von „lafowi 
Grünland“ in „Betriebsbaugebiet“ zur Kenntnis genommen werden, wenn vor 
Umwidmung von der Wassergenossenschaft Deutenham schriftlich bestätigt wird, 
dass die WG die Wasserversorgung für das neu zu widmende Bauland übernehmen 
wird.  
 
Die Bestätigung der Wasserversorgung seitens der WG Deutenham wurde mit Datum 
vom 15.10.2020 unterschrieben dem Gemeindeamt übermittelt.  
 

2. Stellungnahme des Amtes der Oö. Landesregierung, Direktion Straßenbau und 
Verkehr, Abteilung Straßenneubau- und -erhaltung, mit Datum vom 05.10.2020 
Gegen die Bewilligung des Flächenwidmungsplans besteht seitens der Abteilung 
Straßenneubau und -erhaltung kein Einwand.  
 

3. Stellungnahme des Amtes der Oö. Landesregierung, Direktion Umwelt und 
Wasserwirtschaft, Sachverständiger für Natur- und Landschaftsschutz, mit Datum vom 
01.10.2020 
Aus Sicht des Sachverständigen für Natur- und Landschaftsschutz bestehen gegen 
das geplante Widmungsvorhaben keine Einwände.  

 
4. Stellungnahme des Amtes der Oö. Landesregierung, Direktion Umwelt und 

Wasserwirtschaft, Abteilung Wasserwirtschaft, mit Datum vom 23.09.2020 
Wasserversorgung: Die Wasserversorgung ist durch die WG Deutenham vorgesehen. 
Es besteht kein Einwand, wenn vor Umwidmung von der Wassergenossenschaft 
schriftlich bestätigt wird, dass die WG die Wasserversorgung für das neu zu 
widmende Bauland übernehmen wird.  
Schutzwasserwirtschaft (Gewässerbezirk Gmunden): Den vorliegenden Planungen 
wird zugestimmt. Die Planungsfläche befindet sich in keinem durch Hochwasser 
(HW100) oder Hangwasser gefährdeten Bereich.  
 

5. Stellungnahme des Ortsplaners Dipl.-Ing. Roland Attwenger, mit Datum vom 
17.08.2020:  
Im rechtsgültigen Funktionsplan, als Teil des Örtlichen Entwicklungskonzepts Nr 
2/2017, ist im gegenständlichen Bereich eine Baulanderweiterungsfläche durch 
„maßstabsgetreue Siedlungsgrenzen“ inkl. Schraffurdarstellung „Entwicklungsziel: 
Betriebliche Funktion“ ausgewiesen. Die Umwidmungsfläche liegt vollständig 
innerhalb dieses Erweiterungsbereichs, eine Übereinstimmung mit den 
Festlegungen des Örtlichen Entwicklungskonzepts ist daher gegeben. Die geplante 
Umwidmungsmaßnahme zur Erweiterung des bestehenden Betriebsbaugebiets 
erfolgt innerhalb eines im Örtlichen Entwicklungskonzept dafür vorgesehenen 
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Baulanderweiterungsbereichs und daher wird diese von Seiten der Ortsplanung – Im 
Sinne des § 2 Abs 1 Z 4 OÖ ROG 1994 idgF („… Sicherung oder Verbesserung der 
räumlichen Voraussetzungen für eine leistungsfähige Wirtschaft…“)-, bei 
Berücksichtigung oben genannter Aspekte, positiv beurteilt.   
 

6. Stellungnahme STROM der Netz Oberösterreich GmbH, mit Datum vom 25.08.2020: 
Gegen die oben angeführte Änderung erhebt die Netz Oberösterreich GmbH (unter 
Einhaltung angeführter Auflagen) keinen Einwand. 
 

7. Stellungnahme GAS der Netz Oberösterreich GmbH, mit Datum vom 21.08.2020: 
Gegen die Änderung erhebt die Netz Oberösterreich GmbH im Namen der Energie 
AG Oberösterreich sowie in eigenem Namen keinen Einwand. 
 

8. Stellungnahme der RAG Austria AG, mit Datum vom 28.08.2020: 
Gegen die Änderung erhebt die RAG Austria AG keinen Einwand. 
 

9. Stellungnahme der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich, mit 
Datum vom 31.08.2020: 
Seitens der Arbeiterkammer Oberösterreich wird keine Stellungnahme zu 
Flächenwidmungsplanänderungen abgegeben.  
 

10. Stellungnahme der A1, mit Datum vom 31.08.2020: 
Seitens der A1 TA AG wird der Flächenwidmungsplan Nr. 3 „Umwidmung 
Betriebsbaugebiet in Ortschaft Deutenham“ zur Kenntnis genommen.  
 

11. Stellungnahme der Wirtschaftskammer Oö., mit Datum vom 02.09.2020: 
Die Wirtschaftskammer Oberösterreich dankt der Gemeinde Desselbrunn, und teilt 
dazu gem. § 36 Abs. 4 in Verbindung mit § 33 Abs. 1 OÖ Raumordnungsgesetzes mit, 
dass die Erstellung im Interesse der Wirtschaft befürwortet wird.  
 
 

Der Inhalt der eingegangenen Stellungnahmen wurde auszugsweise zitiert – sämtliche 
Stellungnahmen liegen zur Einsichtnahme auf und werden auf Wunsch vollinhaltlich 
vorgelesen. 
 
Das Planauflageverfahren gemäß § 33 Abs. 3 und 4 ist nicht erforderlich, wenn die von der 
Planänderung Betroffenen vor der Beschlussfassung nachweislich verständigt oder angehört 
werden.  
 
Die Grundeigentümer sowie die angrenzenden Nachbarn wurden mit Verständigung vom 
20. August 2020 nachweislich über die Planänderung informiert. Gleichzeitig wurde die 
Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme bis längstens 21. September 2020 eingeräumt.  
Innerhalb dieser Frist wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 
 
Eine Planauflage war somit nicht erforderlich. 
 
Nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat wird der Flächenwidmungsplan der Oö. 
Landesregierung als Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden.   
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GR. Kreuzer stellt den Antrag an den Gemeinderat, dieser möge den Beschluss der Änderung 
Nr. 14 des Flächenwidmungsplanes Nr. 3/2017, betreffend die Umwidmung einer Teilfläche 
des Grundstückes Nr. 468/1, KG Desselbrunn, im Ausmaß von 9.575 m² von „Grünland-
Landwirtschaft“ in „Betriebsbaugebiet“, wie soeben vorgetragen, zur Kenntnis nehmen und 
zu beschließen. 
 
Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, lässt Bgm. Hille über den von GR. Kreuzer gestellten 
Antrag abstimmen. 
 
Abstimmung: einstimmig (mittels Handzeichen) 
  GR. Gruber befangen – keine Stimmabgabe 
 
 
c) Führer Martin, Sicking, Änderung Nr. 15 des Flächenwidmungsplanes Nr. 3 
 
GR. Kreuzer berichtet, dass in der Sitzung des Gemeinderates vom 07.06.2020 der 
Grundsatzbeschluss zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens betreffend die Änderung des 
Flächenwidmungsplanes, bestehend aus Änderung Nr. 15 des Flächenwidmungsteiles Nr. 3, 
des Grundstückes 813/3, KG Desselbrunn, im Ausmaß von 357 m² von „Grünland-
Landwirtschaft“ in „Bauland-Dorfgebiet“, gefasst wurde. 
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Im Zuge des Stellungnahmeverfahrens gemäß § 36 Abs. 4 in Verbindung mit § 33 Abs. 2 des 
Oö. Raumordnungsgesetztes 1994, LGBl. Nr. 114/1993 idgF., wurden nachstehende 
Stellungnahmen eingebracht: 
 

1. Stellungnahme des Amtes der Oö. Landesregierung, Direktion für Landesplanung, 
wirtschaftliche und ländliche Entwicklung, Abteilung Raumordnung, mit Datum vom 
03.09.2020  
Aus raumordnungsfachlicher Sicht ist die Schaffung eines künftig knapp 1.500 m² 
großen Bauplatzes nicht mit den Raumordnungszielen und -grundsätzen gem. § 2 Oö. 
ROG 1994, insbesondere Ab. 1; Zi. 6. „…sparsame Grundinanspruchnahme bei 
Nutzungen jeder Art…“ vereinbar und kann somit nicht vertreten werden. Darüber 
hinaus verbleibt im Süden zur Gemeindestraße eine schwer nutzbare Restfläche.  
 
Bezüglich der Schaffung eines künftig knapp 1.500 m² großen Bauplatzes wird 
mitgeteilt, dass die beantragten 357 m² bereits als Gartenfläche genutzt werden und 
diese Grundstücksfläche womöglich nie anders genutzt werden wird.  
 
Die im Süden zur Gemeindestraße verbleibende Restfläche (Grundstück Nr. 813/1, KG 
Desselbrunn - ca. 1.300 m² des 2.832 m² großen Grundstückes sind im Örtlichen 
Entwicklungskonzept mit dem Entwicklungsziel: Dörfliche Siedlungsfunktion 
ausgewiesen) kann laut Rücksprache mit Herrn Dipl. Ing. Attwenger, dem Ortsplaner, 
in zwei Bauplätze geteilt werden, da die vorhandene Siedlungsgrenze etwas 
überschritten werden kann, soweit dadurch kein zusätzlicher Dritter Bauplatz entsteht. 
Somit könnte man, ohne die beantragte Fläche, zwei ca. 750 m² große Bauplätze aus 
der Restfläche schaffen. 

 
2. Stellungnahme des Ortsplaners Dipl.-Ing. Roland Attwenger, mit Datum vom 

17.08.2020:  
Im rechtsgültigen Funktionsplan, als Teil des Örtlichen Entwicklungskonzepts Nr 
2/2017, ist im gegenständlichen Bereich eine Baulanderweiterungsfläche durch 
„maßstabsgetreue Siedlungsgrenzen“ inkl. Schraffurdarstellung „Entwicklungsziel: 
Dörfliche Siedlungsfunktion“ ausgewiesen. Die Umwidmungsfläche liegt vollständig 
innerhalb dieses Entwicklungsbereichs, eine Übereinstimmung mit den Festlegungen 
des Örtlichen Entwicklungskonzepts ist daher gegeben. Die geplante, kleinräumige 
Umwidmungsmaßnahme erfolgt in Zuordnung zu einem bestehenden, mit einem 
Hauptgebäude bebauten Bauplatz sowie innerhalb eines im Örtlichen 
Entwicklungskonzept dafür vorgesehenen Baulanderweiterungsbereichs. Daher 
wird diese Flächenwidmungsteiländerung von Seiten der Ortsplanung positiv 
beurteilt.   
 

3. Stellungnahme STROM der Netz Oberösterreich GmbH, mit Datum vom 25.08.2020: 
Gegen die oben angeführte Änderung erhebt die Netz Oberösterreich GmbH keinen 
Einwand. 
 

4. Stellungnahme GAS der Netz Oberösterreich GmbH, mit Datum vom 21.08.2020: 
Gegen die Änderung erhebt die Netz Oberösterreich GmbH im Namen der Energie 
AG Oberösterreich sowie in eigenem Namen keinen Einwand. 
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5. Stellungnahme der RAG Austria AG, mit Datum vom 28.08.2020: 

Gegen die Änderung erhebt die RAG Austria AG keinen Einwand. 
 

6. Stellungnahme der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich, mit 
Datum vom 31.08.2020: 
Seitens der Arbeiterkammer Oberösterreich wird keine Stellungnahme zu 
Flächenwidmungsplanänderungen abgegeben.  
 

7. Stellungnahme der A1, mit Datum vom 31.08.2020: 
Seitens der A1 TA AG wird der Flächenwidmungsplan Nr. 3 „Umwidmung Bauland-
Dorfgebiet in Ortschaft Sicking“ zur Kenntnis genommen.  
 

8. Stellungnahme der Wirtschaftskammer Oö., mit Datum vom 03.09.2020: 
Gegen die geplante Umwidmung werden keine Einwände erhoben.  
 
 
 

Der Inhalt der eingegangenen Stellungnahmen wurde auszugsweise zitiert – sämtliche 
Stellungnahmen liegen zur Einsichtnahme auf und werden auf Wunsch vollinhaltlich 
vorgelesen. 
 
Das Planauflageverfahren gemäß § 33 Abs. 3 und 4 ist nicht erforderlich, wenn die von der 
Planänderung Betroffenen vor der Beschlussfassung nachweislich verständigt oder angehört 
werden.  
 
Die Grundeigentümer sowie die angrenzenden Nachbarn wurden mit Verständigung vom 
20. August 2020 nachweislich über die Planänderung informiert. Gleichzeitig wurde die 
Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme bis längstens 21. September 2020 eingeräumt.  
Innerhalb dieser Frist wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 
 
Eine Planauflage war somit nicht erforderlich. 
 
Nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat wird der Flächenwidmungsplan der Oö. 
Landesregierung als Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden.   
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GR. Kreuzer stellt den Antrag an den Gemeinderat, dieser möge den Beschluss der Änderung 
Nr. 15 des Flächenwidmungsplanes Nr. 3/2017, betreffend die Umwidmung des 
Grundstückes Nr. 813/3, KG Desselbrunn, im Ausmaß von 357 m² von „Grünland-
Landwirtschaft“ in „Bauland-Dorfgebiet“ wie soeben vorgetragen, zur Kenntnis nehmen und 
beschließen. 
 
Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, lässt Bgm. Hille über den von GR. Kreuzer gestellten 
Antrag abstimmen. 
 
Abstimmung: einstimmig (mittels Handzeichen) 
 
 
d) Patrick Massouh, Sicking Änderung Nr. 17 des Flächenwidmungsteiles Nr. 3 und 

Änderung Nr. 3 des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 2 
 
GR. Kreuzer berichtet, dass mit Datum vom 22.10.2020 von Herrn Patrick Massouh ein Antrag 
auf Änderung des Flächenwidmungsplanes einer Teilfläche des Grundstückes 773, KG 
Desselbrunn im Ausmaß von ca. 71 m² von „Grünland- Landwirtschaft“ in „Bauland-
Dorfgebiet“ und von ca. 264 m² von „Bauland-Dorfgebiet“ in „Grünland- Landwirtschaft“ mit 
überlagerter Ersichtlichmachung „Wald“ und zugehöriger Änderung des örtlichen 
Entwicklungskonzepts eingebracht wurde.  
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GR. Kreuzer stellt den Antrag an den Gemeinderat, dieser möge den Grundsatzbeschluss zur 

Einleitung des Stellungnahmeverfahrens, betreffend die Änderung des 

Flächenwidmungsplanes, bestehend aus Änderung Nr. 17 des Flächenwidmungsteiles Nr. 3 

und Änderung Nr. 3 des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 2, einer Teilfläche des 

Grundstückes 773, KG Desselbrunn, im Ausmaß von ca. 71 m² von „Grünland- 

Landwirtschaft“ in „Bauland-Dorfgebiet“ und von ca. 264 m² von „Bauland-Dorfgebiet“ in 

„Grünland-Landwirtschaft“ mit überlagerter Ersichtlichmachung „Wald“ und zugehöriger 

Änderung des örtlichen Entwicklungskonzepts durch Ausweisung einer entsprechenden 

dörflichen Entwicklungsfunktion im Bereich der Bauland Neuwidmungsfläche und 

Rücknahme der dörflichen Entwicklungsfunktion im Bereich der Bauland 

Rückwidmungsfläche, wie soeben vorgetragen, zur Kenntnis nehmen und beschließen. 

 
GR. Gruber fragt, wem der angrenzende Wald des betroffenen Grundstückes gehört. 
Bgm. Hille sagt, dass das Stück des direkt danebenliegenden Waldes ebenfalls dem 
Antragsteller gehört. 
 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, lässt Bgm. Hille über den von GR. 
Kreuzer gestellten Antrag abstimmen. 
 
Abstimmung: einstimmig (mittels Handzeichen) 
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e) Loderbauer Josef und Renate, Sicking, Änderung Nr. 13 des Flächenwidmungsplanes Nr. 3 

 
e) 1.  Genehmigungsbeschluss  
 

GR. Kreuzer berichtet, dass in der Sitzung des Gemeinderates vom 06.07.2020 der 

Grundsatzbeschluss zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens betreffend die Änderung 

des Flächenwidmungsplanes, bestehend aus Änderung Nr. 13 des Flächenwidmungsteiles 

Nr. 3, einer Teilfläche des Grundstückes 833, KG Desselbrunn, im Ausmaß von ca. 700 m² 

von „Grünland-Landwirtschaft“ in „Bauland-Dorfgebiet“, gefasst wurde. 

 
Im Zuge des Stellungnahmeverfahrens gemäß § 36 Abs. 4 in Verbindung mit § 33 Abs. 2 des 
Oö. Raumordnungsgesetztes 1994, LGBl. Nr. 114/1993 idgF., wurden nachstehende 
Stellungnahmen eingebracht: 
 

1. Stellungnahme des Amtes der Oö. Landesregierung, Direktion für Landesplanung, 
wirtschaftliche und ländliche Entwicklung, Abteilung Raumordnung, mit Datum vom 
05.10.2020  
Aus fachlicher Sicht kann die ggst. Planung dann zur Kenntnis genommen werden, 
wenn die agrarfachlichen Bedenken (die unorganische Entwicklung am äußeren Ende 
der bestehenden Widmung ist aus agrarfachlicher Sicht eher kritisch zu sehen, da 
Nutzungskonflikte in Bezug auf die landwirtschaftlichen Tätigkeiten nicht 
ausgeschlossen werden können bzw. verstärkt werden) entsprechend entkräftet 
werden können sowie von der Wassergenossenschaft Sicking schriftlich bestätigt 
wird, dass die WG die Wasserversorgung für das neu zu widmende Bauland 
übernehmen wird. Darüber hinaus ist – unter Hinweis auf § 15 Abs. 2 und § 16 Abs. 
1 Oö. ROG 1994 – die tatsächliche Verfügbarkeit der neu zu widmenden Flächen 
sowie deren bauliche Nutzung innerhalb des gesetzlich normierten 
Planungshorizonts sicherzustellen.  
 
Bezüglich der agrarfachlichen Bedenken wird mitgeteilt, dass die Widmungswerber 
(welche auch die Grundeigentümer und Betreiber der nächstgelegenen Landwirtschaft 
sind)  mit Datum vom 18.06.2020 schriftlich darauf hingewiesen wurden, dass es 
aufgrund des geringen Abstandes der geplanten Umwidmungsfläche zu ihrem aktiven 
landwirtschaftlichen Betrieb zu Einschränkungen in ihrem landwirtschaftlichen 
Betriebsablauf und Entwicklungsmöglichkeiten kommen kann. Die Widmungswerber 
haben dies mit ihrer Unterschrift zur Kenntnis genommen.  
 
Die Lage am äußeren Ende der bestehenden Widmung wurde zur Sicherstellung eines 
möglichst großen Abstandes zum bestehenden nächstgelegenen landwirtschaftlichen 
Hauptgebäude (ca. 61 m östlich der Umwidmungsfläche) gewählt. 
 
Weiters wurden im Zuge der Umwidmung alle Eigentümer im 50-m-Bereich 
nachweislich verständigt und es wurde die Möglichkeit zur Abgabe einer 
Stellungnahme eingeräumt. Es wurden keine diesbezüglichen negativen 
Stellungnahmen von den umliegenden Landwirten abgegeben.   
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Die Bestätigung der Wasserversorgung seitens der WG Sicking wurde mit Datum vom 
12.10.2020 unterschrieben dem Gemeindeamt übermittelt.  
 
 Die tatsächliche Verfügbarkeit der neu zu widmenden Flächen sowie deren bauliche 
Nutzung innerhalb des gesetzlich normierten Planungshorizonts wird durch einen 
Baulandsicherungsvertrag sichergestellt.  
 

2. Stellungnahme des Amtes der Oö. Landesregierung, Direktion für Landesplanung, 
wirtschaftliche und ländliche Entwicklung, Abteilung Land- und Forstwirtschaft, mit 
Datum vom 28.09.2020  
Diese doch unorganische Entwicklung am äußeren Ende der bestehenden Widmung 
ist aus agrarfachlicher Sicht eher kritisch zu sehen da Nutzungskonflikte in Bezug auf 
die landwirtschaftlichen Tätigkeiten nicht ausgeschlossen werden können bzw. 
verstärkt werden. Aus rein agrarfachlicher Sicht sollte von dieser Neuwidmung 
Abstand genommen werden.  
 

3. Stellungnahme des Amtes der Oö. Landesregierung, Direktion Umwelt und 
Wasserwirtschaft, Sachverständiger für Natur- und Landschaftsschutz, mit Datum vom 
01.10.2020  
Aus Sicht des Amtssachverständigen für Natur- und Landschaftsschutz liegen gegen 
die geplante Umwidmung keine Einwände vor.  
 

4. Stellungnahme des Amtes der Oö. Landesregierung, Direktion Umwelt und 
Wasserwirtschaft, Abteilung Wasserwirtschaft, mit Datum vom 23.09.2020  
Wasserversorgung: Die Wasserversorgung ist durch die WG Sicking vorgesehen. Es 
besteht kein Einwand, wenn vor Umwidmung von der Wassergenossenschaft 
schriftlich bestätigt wird, dass die WG die Wasserversorgung für das neu zu 
widmende Bauland übernehmen wird. Schutzwasserwirtschaft (Gewässerbezirk 
Gmunden): Den vorliegenden Planungen wird zugestimmt, Die Planungsfläche 
befindet sich in keinem durch Hochwasser (HW100) oder Hangwasser gefährdeten 
Bereich.  

 
5. Stellungnahme des Ortsplaners Dipl.-Ing. Roland Attwenger, mit Datum vom 

17.08.2020:  
Im rechtsgültigen Funktionsplan, als Teil des Örtlichen Entwicklungskonzepts Nr 
2/2017, ist im gegenständlichen Bereich eine Baulanderweiterungsfläche durch 
„maßstabsgetreue Siedlungsgrenzen“ inkl. Schraffurdarstellung „Entwicklungsziel: 
Dörfliche Siedlungsfunktion“ ausgewiesen. Die Umwidmungsfläche liegt vollständig 
innerhalb dieses Entwicklungsbereichs, eine Übereinstimmung mit den Festlegungen 
des Örtlichen Entwicklungskonzepts ist daher gegeben. Die geplante 
Umwidmungsmaßnahme zur Schaffung eines neuen Bauplatzes erfolgt innerhalb 
eines im Örtlichen Entwicklungskonzept dafür vorgesehenen 
Baulanderweiterungsbereichs und daher wird diese Flächenwidmungsteiländerung 
– vorbehaltlich entsprechenden Prüfung eines möglichen Konfliktpotentials mit den 
in diesem Siedlungsbereich bestehenden aktiven landwirtschaftlichen Betrieben 
durch die Gemeinde – von Seiten der Ortsplanung, bei Berücksichtigung oben 
genannter Aspekte, positiv beurteilt.   
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6. Stellungnahme STROM der Netz Oberösterreich GmbH, mit Datum vom 25.08.2020: 
Gegen die oben angeführte Änderung erhebt die Netz Oberösterreich GmbH keinen 
Einwand. 
 
 

7. Stellungnahme GAS der Netz Oberösterreich GmbH, mit Datum vom 21.08.2020: 
Gegen die Änderung erhebt die Netz Oberösterreich GmbH im Namen der Energie 
AG Oberösterreich sowie in eigenem Namen keinen Einwand. 
 

8. Stellungnahme der RAG Austria AG, mit Datum vom 28.08.2020: 
Gegen die Änderung erhebt die RAG Austria AG keinen Einwand. 
 

9. Stellungnahme der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich, mit 
Datum vom 31.08.2020: 
Seitens der Arbeiterkammer Oberösterreich wird keine Stellungnahme zu 
Flächenwidmungsplanänderungen abgegeben.  
 

10. Stellungnahme der A1, mit Datum vom 31.08.2020: 
Seitens der A1 TA AG wird der Flächenwidmungsplan Nr. 3 „Umwidmung in Ortschaft 
Sicking“ zur Kenntnis genommen. Zeitnah bevor bauliche Tätigkeiten beginnen muss 
vom Bauherrn bzw. der Baufirma eine Einbautenerhebung bei A1 TA AG angefordert 
werden.  
 

11. Stellungnahme der Wirtschaftskammer Oö., mit Datum vom 03.09.2020: 
Gegen die geplante Umwidmung werden keine Einwände erhoben.  
 

12. Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Oö., mit Datum vom 27.08.2020: 
Im Falle der Umwidmung der oben angeführten Parzelle sind Nutzungskonflikte 
vorprogrammiert und Probleme mit künftigen Nachbarn sind absehbar. Im 
unmittelbaren Nahbereich befindet sich ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb, 
der gegenwärtig zwar keine Nutztierhaltung betreibt, was aber für die Zukunft nicht 
ausgeschlossen sein soll. Die Entwicklungen zeigen, dass bei Stallbauprojekten 
neben Bauparzellen und somit auch neben Dorfgebiet mit massiven Widerständen 
der dortigen Bewohner zu rechnen ist. Durch die geplante Dorfgebietswidmung 
besteht die Gefahr, dass eine künftige Betriebsentwicklung massiv erschwert wird. 
Es ist davon auszugehen, dass die künftigen Bewohner ein ruhiges und gesundes 
Landleben suchen. Für die Neu- und Umbauten an den Ställen und den 
dazugehörigen Anlagen werden sie kein Verständnis haben. Weiters werden 
Konflikte wegen der Gülleausbringung befürchtet. Es wird aufgrund der Witterung 
nicht immer möglich sein, nur dann Gülle auszubringen, wenn es für die Nachbarn 
am wenigsten störend wäre. Ebenso werden Probleme wegen möglicher 
Lärmimmissionen erwartet, die von der aktiven Landwirtschaft ausgehen. Die 
geplante Flächenwidmung steht mit folgenden Raumordnungsgrundsätzen gemäß 
§2, ROG 1994 im Widerspruch: 

• Sicherung oder Verbesserung der räumlichen Voraussetzungen für eine 
existenz- und leistungsfähige Land- und Forstwirtschaft; 

• Bestmögliche Abstimmung der jeweiligen Widmungen; 

• Vermeidung späterer Nutzungskonflikte; 
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Die Landwirtschaftskammer Oö. steht der geplanten Änderung sehr kritisch 
gegenüber.  
 

Der Inhalt der eingegangenen Stellungnahmen wurde auszugsweise zitiert – sämtliche 
Stellungnahmen liegen zur Einsichtnahme auf und werden auf Wunsch vollinhaltlich 
vorgelesen. 
Das Planauflageverfahren gemäß § 33 Abs. 3 und 4 ist nicht erforderlich, wenn die von der 
Planänderung Betroffenen vor der Beschlussfassung nachweislich verständigt oder angehört 
werden.  
 
Die Grundeigentümer sowie die angrenzenden Nachbarn wurden mit Verständigung vom 
20. August 2020 nachweislich über die Planänderung informiert. Gleichzeitig wurde die 
Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme bis längstens 21. September 2020 eingeräumt.  
Innerhalb dieser Frist wurde eine Stellungnahmen abgegeben: 
 

1. Stellungnahme von Herrn Ing. Mag. Dr. August Stadlmayr vom 21.09.2020 
von der oben genannten Umwidmung wurde ich mit Ihrem Schreiben vom 20.8.2020 
benachrichtigt und möchte nach Einsicht Ihres aktuellen ÖEK dazu wie folgt Stellung 
nehmen. 

1. In Ihrem ÖEK wurden unter anderem bestehende Obstgärten als „Dörfliche 
Siedlungsfunktion“ (DF) deklariert. Vor dem Hintergrund, dass Obstgärten das 
ländliche Dorfbild prägen, kann ich nicht nachvollziehen, mit welcher Begründung 
und Absicht Sie diese für die Verbauung vorsehen. 

2. Im aktuellen ÖEK haben Sie verankert, dass “Neuausweisungen von Bauland 
innerhalb der ausgewiesenen Siedlungsgrenzen von bestehenden Bauland 
beginnend von innen nach außen erfolgen sollen“. Diese Regelung dürfte bei der 
geplanten Änderung keine Berücksichtigung gefunden haben. 

 
Eine Planauflage war somit nicht erforderlich. 
 
Nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat wird der Flächenwidmungsplan der Oö. 
Landesregierung als Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden.   
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(Das neu zu widmende Grundstück ist bereits mittels Kanal und Straße aufgeschlossen.) 
 
GR. Kreuzer stellt den Antrag an den Gemeinderat, dieser möge den Beschluss der Änderung 
Nr. 13 des Flächenwidmungsplanes Nr. 3/2017, betreffend die Umwidmung einer Teilfläche 
des Grundstückes Nr. 833, KG Desselbrunn, im Ausmaß von ca. 719 m² von „Grünland-
Landwirtschaft“ in „Bauland-Dorfgebiet“ wie soeben vorgetragen, zur Kenntnis nehmen und 
beschließen. 
 
GR. Kreuzer fügt hinzu, dass zur Sicherung der Verfügbarkeit des Baulandes wieder ein 
Baulandsicherungsvertrag abgeschlossen werden soll. Dieser wurde nach demselben Muster, 
wie bei der letzten Gesamtüberarbeitung mit den jeweiligen Grundeigentümern 
abgeschlossen, erstellt. Der wesentliche Inhalt dieses Vertrages stellt die 
Bebauungsverpflichtung binnen drei Jahren dar. Der vorliegende Baulandsicherungsvertrag 
wurde vom Ausschuss besprochen. 
 
GR. Asamer sieht diese Umwidmung nicht positiv und wundert sich, warum das Land Oö. 
dieses Vorhaben positiv beurteilt. 
GR. Hüthmair gibt GR. Asamer recht und findet, dass durch einen Bau auf diesem Grundstück 
der Betrieb blockiert werden könnte. 
GR. Gruber sieht es ebenfalls so, dass durch dieses Vorhaben der eigene Betrieb verbaut wird, 
allerding sind die Antragssteller selbst schuld, wenn es soweit ist. 
GR. Grafinger findet, dass die Antragssteller selbst wissen müssen, welchen Grund Sie 
verwenden wollen und kann daher die Wortmeldungen nicht ganz nachvollziehen. 
GR. Kreuzer ist der Meinung, dass das private Interesse seitens der Gemeinderäte 
hintenangestellt werden soll. 
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Bgm. Hille teilt mit, dass sich das betroffene Grundstück allerdings innerhalb des ÖEK’s 
befindet. 
GR. Hüthmair sagt, dass sie kein persönliches Interesse daran hat, es ginge nur um den Schutz 
des Grundeigentümers. 
GR. Asamer schließt sich der Wortmeldung von GR. Hüthmair an. 
 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, lässt Bgm. Hille über den von GR. 
Kreuzer gestellten Antrag abstimmen. 
 
Abstimmung:  15 Ja-Stimmen:  SPÖ-Fraktion, GR. Steininger, 
      GR. Schobesberger, GR. Pamminger, 
      GR. Föttinger, GR. Mair, GR. Müller-Kreutzer, 
      Bgm. Hille, Vize-Bgm. Hochleitner 
     2 Nein-Stimmen:  GR. Asamer, GR. Hüthmair 
     2 Stimmenthaltungen:  GR. Wimmer, GR. Gruber 
 
 
 
e) 2. Baulandsicherungsvertrag 
 
Zur Sicherung der Verfügbarkeit des Baulandes soll wieder ein Baulandsicherungsvertrag 
abgeschlossen werden. Dieser wurde nach demselben Muster, wie bei der letzten 
Gesamtüberarbeitung mit den jeweiligen Grundeigentümern abgeschlossen, erstellt. Der 
wesentliche Inhalt dieses Vertrages stellt die Bebauungsverpflichtung binnen drei Jahren dar. 
Der nachfolgende Baulandsicherungsvertrag wurde vom Ausschuss besprochen.  
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GR. Kreuzer stellt den Antrag an den Gemeinderat, dieser möge dem Abschluss eines 
Baulandsicherungsvertrages, betreffend die Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 
833, KG Desselbrunn wie soeben vorgetragen, zur Kenntnis nehmen und beschließen. 
 
Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, lässt Bgm. Hille über den von GR. Kreuzer gestellten 
Antrag abstimmen. 
 
Abstimmung: einstimmig (mittels Handzeichen) 
 
 
e) 3. Zusatzvereinbarung 
 
Bgm. Hille ergänzt, dass am 14. Dezember 2020 von den Antragstellern aufgrund der 
Befürchtung, die Gemeinde würde vom Vorkaufsrecht, sollte bei deren geplanten Verkauf 
etwas dazwischenkommen, Gebrauch machen, ein „Vertrag zur Einräumung eines 
zusätzlichen Vorkaufsrechts“ abgegeben wurde. Die Gemeinde Desselbrunn räumt mit diesem 
Vertrag, bei Verkauf durch den Grundeigentümer, dem Vorkaufsberechtigten ein 
Vorkaufsrecht auf die umgewidmete Teilfläche für die Dauer von 3 Jahren ein.   
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Bgm. Hille stellt den Antrag an den Gemeinderat, dieser möge dem Abschluss des Vertrages 
zur Einräumung eines Vorkaufsrechts, betreffend der Teilfläche des Grundstückes 833, KG 
Desselbrunn wie soeben vorgetragen, zu Kenntnis nehmen und beschließen. 
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GR. Asamer sagt, dass bisher noch nie eine solche Sonderregelung beschlossen wurde, wenn 
dieser zugestimmt wird, dann muss zukünftig öfter mit Einbringungen solcher Verträge 
gerechnet werden. Weiters fragt er nach, ob der normale Baulandsicherungsvertrag auch 
bestehend ist, wenn der Vertrag zur Einräumung eines Vorkaufsrechts nicht beschlossen wird. 
Bgm. Hille sagt, dass bei nicht Beschließung dieses Zusatzvertrages der 
Baulandsicherungsvertag bestehen bleibt. 
GR. Gruber versteht die Bedenken der Antragssteller nicht, da der Grund nur umgewidmet 
wird, weil ein Käufer bereits feststeht, wodurch sich ihm die Frage stellt, warum das 
Grundstück nicht gekauft werden sollte. 
Vize-Bgm. Hochleitner ist der Ansicht, dass auch ausschließlich mit einem 
Baulandsicherungsvertrag ein positives Ergebnis für die Antragssteller erzielt werden kann. 
Vize-Bgm. Grafinger ist der Meinung, sobald angefangen wird, bei dem 
Baulandsicherungsvertrag Änderungen vorzunehmen, mit dem solchen Zusätzen regelmäßig 
zu rechnen ist. Weiters wurde bis jetzt seitens der Gemeinde immer fair gehandelt, was sich 
auch diesmal nicht ändern wird. 
GV. Loitelsberger gibt Vize-Bgm. Grafinger recht, dass bei Zustimmung zu diesem Vertrag, 
zukünftig immer mit Ausnahmen zu rechnen ist und dass die derzeit bestehende Form in 
Ordnung ist. 
 
 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, lässt Bgm. Hille über den von Ihr 
zusätzlich gestellten Antrag abstimmen. 
 
Abstimmung: 19 Nein-Stimmen (mittels Handzeichen) 
 
 
 
8. Tagesordnungspunkt: Beleuchtungsoptimierung Straßenbeleuchtung – Fördervertrag 

Kommunalkredit Public Consulting GmbH (BE. Bgm. Ulrike Hille) 

 

Bgm. Hille bringt nachstehenden Fördervertrag vollinhaltlich zur Verlesung: 
 



 

 

43 
 

 

 
 
 



 

 

44 
 

 
 
 



 

 

45 
 

 
 
 



 

 

46 
 

 
 
Bgm. Hille stellt den Antrag an den Gemeinderat, dieser möge den Fördervertrag betreffend 
Beleuchtungsoptimierung Straßenbeleuchtung mit der Kommunalkredit Public Consulting 
GmbH, wie soeben vorgetragen, zur Kenntnis nehmen und beschließen.  
 
Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, lässt Bgm. Hille über den von Ihr gestellten Antrag 
abstimmen. 
 
Abstimmung: einstimmig (mittels Handzeichen) 
 
 
 
 
9. Tagesordnungspunkt: Finanzierungsplan – Straßenbeleuchtung-Sanierung  
   (BE. Bgm. Ulrike Hille) 

 
Bgm. Hille bringt nachstehenden Finanzierungsplan vollinhaltlich zur Verlesung: 
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Bgm. Hille stellt den Antrag an den Gemeinderat, dieser möge den Finanzierungsplan – 
Straßenbeleuchtung-Sanierung, wie soeben vorgetragen, zur Kenntnis nehmen und 
beschließen. 
 
Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, lässt Bgm. Hille über den von Ihr gestellten Antrag 
abstimmen. 
 
Abstimmung: einstimmig (mittels Handzeichen) 
 
 
10. Tagesordnungspunkt: Verordnung über die Auflassung einer öffentlichen Straße 
   (BE. Bgm. Ulrike Hille) 
 

Bgm. Hille erklärt, dass laut Aussage des Vermessungsbüros Ahrer für die korrekte 
Durchführung im Grundbuch noch die Auflassung des öffentlichen Guts erforderlich ist. Die 
Umwidmung der Fläche im Ausmaß von 41m² von „Verkehrsfläche fließender Verkehr“ in 
„Bauland Dorfgebiet“ erfolgte bereits in der GR-Sitzung vom 4.5.2020. 
 
Bgm. Hille bringt nachstehende Verordnung vollinhaltlich zur Verlesung. 
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Verordnung 
 

über die Auflassung einer öffentlichen Straße 
 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Desselbrunn hat am 15. Dezember 2020 gemäß § 11 (3) O.ö. 
Straßengesetz 1991 idgF. iVm §§ 40 (2) Z 4 und 43 (1) der O.ö. Gemeindeordnung 1990 idgF. 
beschlossen: 

 
 

§ 1 
 
Ein Teilstück der Straßenparzelle Nr. 2848, KG Windern – Siedlungsstraße Fallholz im Ausmaß 
von 41 m² wird als öffentliche Straßenfläche aufgelassen, weil sie wegen mangelnder 
Verkehrsbedeutung für den Gemeingebrauch entbehrlich geworden ist. 
 
 

§ 2 
 
Die genaue Lage des aufgelassenen Straßenteiles ist aus dem Lageplan vom 29. Oktober 2020, 
im Maßstab 1 : 1000 ersichtlich, welcher beim Gemeindeamt während der Amtsstunden von 
Jedermann eingesehen werden kann. Vor Erlassung dieser Verordnung wurde der Lageplan 
durch vier Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt, diese Auflage 
wurde mittels Kundmachung vom 29. Oktober 2020 kundgemacht.  
 
 

§ 3 
 
Diese Verordnung wird gemäß § 94 (1) 1 O.ö. Gemeindeordnung 1990 idgF., durch zwei 
Wochen kundgemacht und wird mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag 
rechtswirksam. 
 
 
Bgm. Hille stellt den Antrag an den Gemeinderat, dieser möge die Verordnung über die 
Auflassung einer öffentlichen Straße, wie soeben vorgetragen, zur Kenntnis nehmen und 
beschließen. 
 
Nachdem es keine Wortmeldung gibt, lässt Bgm. Hille über den von Ihr gestellten Antrag 
abstimmen. 
 
Abstimmung: einstimmig (mittels Handzeichen) 
 
 
11. Tagesordnungspunkt: Vertrag zur Durchführung der Beförderung von 

Kindergartenkindern (BE. Bgm. Ulrike Hille) 

 
Bgm. Hille berichtet, dass seit vielen Jahren eine Vereinbarung mit dem Busunternehmen 
Fröch zur Beförderung von Kindergartenkindern besteht. Durch die Einschränkungen der 
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Fahrten aufgrund von KIGA-Schließungen während der Corona Pandemie, möchte der 
Busunternehmer eine Vertragsänderung wie folgt: 
 
 

VERTRAG ZUR DURCHFÜHRUNG 
DER BEFÖRDERUNG VON KINDERGARTENKINDERN 

in der Gemeinde Desselbrunn 

 

Die Gemeinde Desselbrunn, 4693 Desselbrunn 37 vertreten durch die zeichnungsbefugten 

Organe der Gemeinde (im Folgenden kurz Gemeinde genannt) einerseits und der Fröch 

Personenverkehrs GmbH, Matzingthalstraße 7, 4663 Laakirchen (im Folgenden kurz 

Unternehmen bezeichnet) andererseits vereinbaren zur Durchführung des Transportes von 

Kindergartenkindern Folgendes: 

1. 

Das Unternehmen verpflichtet sich, mit den von ihr betriebenen Personenkraftwagen 

(Kombinationskraftwagen) im Gelegenheitsverkehr die Kindergartenkinder des 

Kindergartens/der Kindergärten in der Gemeinde Desselbrunn im Rahmen des Einsatzplanes 

gemäß dem Vertragspunkt 2 unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Richtlinien der 

Oö. Landesregierung für die Gewährung von Landesbeiträgen an Gemeinden zu den Kosten 

des Transportes von Kindergartenkindern zu befördern. 

 

Die Beförderungsleistung ist aufgrund der gültigen Konzession ab 01.09.2020 zu erbringen. 

Die Vertragsdauer erstreckt sich ab September 2020 bis auf Weiteres. 

 

2. 

Die Beförderung der Kindergartenkinder sowie die hiermit in Zusammenhang stehende 

Abrechnung erfolgt nach dem zu Beginn eines jeden Kindergartenarbeitsjahres 

einvernehmlich erstellten Einsatzplanes unter genauer Angabe der Fahrtstrecke und der 

Halte(Sammel)stellen. Eine Änderung des erstellten Einsatzplanes im Ausmaß von mehr als 5 

Prozent muss einvernehmlich erfolgen. 

 

3. 

Für die Beförderung der Kinder wird (werden) eingesetzt: 

1 Kraftfahrzeug(e) mit 20-22 behördlich zugelassenen Sitzplätzen (inkl. Lenker) 
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Bei Ausfall dieser Kraftfahrzeuge (eines dieser Kraftfahrzeuge) kann ein anderes geeignetes 

Kraftfahrzeug eingesetzt werden. 

Die Kraftfahrzeuge sind als KFZ zur Schülerbeförderung zu kennzeichnen. 

 

Die Begleitpersonen werden von der Gemeinde Desselbrunn beigestellt. 

 

4. 

Die Verpflichtung zur Beförderung der Kindergartenkinder besteht nur an 

Kindergartentagen. Die Kindergartenbesuchstage werden monatlich von der Leitung des 

Kindergartens dem Unternehmen (und dem Gemeindeamt) rechtzeitig, möglichst monatlich 

im Vorhinein, bekannt gegeben. Das Unternehmen führt die Beförderung der 

Kindergartenkinder nach Vertragspunkt 2 durch und verpflichtet sich, die Fahrtzeiten genau 

einzuhalten. 

5. 

Das Unternehmen verpflichtet sich, den Transport der Kindergartenkinder im Rahmen ihres 

Unternehmens durchzuführen; die Beauftragung einer/s Subunternehmer/in/s kann nur im 

Einverständnis mit der Gemeinde erfolgen. 

6. 

Die Gemeinde bezahlt dem Unternehmen für die an Kindergartentagen anfallenden 

vereinbarten Beförderungsleistungen für die vereinbarte Vertragsdauer eine Vergütung pro 

Kilometer, wobei auch die notwendigen An- und Abfahrtskilometer je eingesetztem KFZ mit 

diesem Satz zu vergüten sind. Die Basis der Abrechnung bildet der einvernehmlich erstellte 

Wageneinsatzplan gem. Punkt 2 dieses Vertrages, der der monatlichen Abrechnung 

zugrunde gelegt wird, sofern nicht im Einvernehmen hiervon Abweichendes festgelegt wird. 

Sollte sich innerhalb der vereinbarten Vertragsdauer eine Erhöhung der zwischen dem Land 

OÖ und der Fachgruppe für die Beförderungsgewerbe mit PKW zu verhandelnden Tarifsätze 

für die Beförderung von Kindergartenkindern im Gelegenheitsverkehr ergeben, die eine 

höhere Vergütung der Beförderungsleistung gewährleisten würde, treten ab diesem 

Zeitpunkt automatisch diese Vergütungssätze an die Stelle der obig genannten Vergütung. 

Für den Fall einer nicht von dem Unternehmen verursachten temporären Einstellung der 

Beförderungsleistung ist das Unternehmen berechtigt, für deren Dauer anstelle des Entgelts 

für die entfallenden Beförderungsleistungen eine Vergütung, die zumindest die 

Bereithaltungskosten abdeckt, zu verrechnen. Als Höhe der Vergütung der 

Bereithaltungskosten wird 50 % jener Vergütung vereinbart, die für die entfallenen Fahrten 

bei deren Durchführung zugestanden wäre. 
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Die Vergütung erfolgt aufgrund des gemäß Punkt 2 dieses Vertrages einvernehmlich 

festgelegten Wageneinsatzplans monatlich im Nachhinein innerhalb von 2 Wochen nach 

Rechnungslegung durch das Unternehmen. Die Vergütung ist auf das Konto des 

Unternehmens zu überweisen. 

7. 

Das Unternehmen ist verpflichtet, der Gemeinde zu Unrecht erhaltene Vergütungen für 

Kindergartentransporte sogleich zurückzuerstatten. 

 

8. 

Die Gemeinde ist berechtigt, vom Vertrag mit sofortiger Wirkung zurückzutreten, wenn das 

Unternehmen trotz einer schriftlichen Aufforderung zur ordnungsgemäßen 

Vertragserfüllung ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. 

9. 

Das Unternehmen verpflichtet sich, die Einleitung eines Verfahrens auf Entziehung der 

Gewerbeberechtigung (Konzession) der Gemeinde jeweils unverzüglich zu melden. 

10. 

Beim Transport von Kindergartenkindern ist im Interesse ihrer Sicherheit unbedingt zu 

berücksichtigen, dass insbesondere die Kleineren unter ihnen noch nicht fähig sind, sich im 

Gefahrenfall — auch wenn es sich etwa nur um eine Schnellbremsung des Kraftfahrzeuges 

handelt — richtig zu verhalten und sich vor Verletzungen im Fahrzeug zu schützen. 

Das Unternehmen verpflichtet sich: 

a) dafür zu sorgen, dass die Kindergartenkinder in Personenkraftwagen und 

Kombinationskraftwagen auf Sitzen, die mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sind, nur 

befördert werden, wenn dabei geeignete, der Größe und dem Gewicht der Kinder 

entsprechende Rückhalteeinrichtungen verwendet werden, welche die Gefahr von 

Körperverletzungen bei einem Unfall verringern können; 

b) falls die Sitze nicht mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sind, sind die Prallwände 

(Rückwände der vorderen Sitzreihe) vor jenen Sitzreihen, in denen die kleineren Kinder 

untergebracht werden, so auszustatten, dass sich die Kinder nicht hart anstoßen und 

verletzen können, wenn sie bei einer plötzlichen Geschwindigkeitsverminderung des 

Fahrzeuges (Schnellbremsung, Anstoß etc.) nach vorne geschleudert werden (Beispiel: 

Polsterung der Prallwände); 
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c) die/der Kraftfahrzeuglenker/in ist zu verpflichten, 

  beim Transport von Kindergartenkindern größtmögliche Sorgfalt und Aufmerksamkeit 

walten zu lassen, 

d) die Begleitperson ist zu verpflichten, 

  die ordnungsgemäße Verwendung der Rückhalteeinrichtungen sicherzustellen und zu 

kontrollieren;  

11. 

Die/Der Lenker/in von Kraftfahrzeugen zum Transport von Kindergartenkindern muss 

besonders vertrauenswürdig sein und einen sogenannten "Schülertransportausweis" (§§ 15 

und 16 der Betriebsordnung für den nichtlinienmäßigen Personenverkehr) oder einen 

Ausweis, der diesen Schülertransportausweis ersetzt, besitzen.  

12. 

In jedem Fall müssen die maßgeblichen straßenverkehrs- und kraftfahrrechtlichen 

Bestimmungen genauestens eingehalten werden. 

13. 

Es ist unvertretbar, ein Kindergartenkind an einer Haltestelle alleine aussteigen zu lassen. 

Die Begleitperson muss das Kind bis zum Eintreffen der Eltern beaufsichtigen, sofern sie es 

nicht einer geeigneten Person an der Haltestelle überantworten kann, oder das Kind zum 

Kindergarten zurückbringen. In diesem Fall muss mit den Eltern vereinbart werden, wer in 

Ausnahmesituationen nach Ablauf der regulären Öffnungszeit des Kindergartens verständigt 

werden sollte. 

14. 

Das Unternehmen hat eventuelle Unpünktlichkeiten der Kindergartenleitung oder der Eltern 

bei der Abholung der Kinder an den Abholorten der Gemeinde zu melden. 

15. 

Das Unternehmen bestätigt ausdrücklich die Kenntnisnahme der im Vertragspunkt 1 

genannten Richtlinien der Oö. Landesregierung über die Gewährung von Landesbeiträgen 

zum Transport von Kindergartenkindern. 
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16. 

Dieser Vertrag tritt mit Genehmigung durch den Gemeinderat und nach beiderseitiger 

Unterfertigung in Kraft. 

Der Vertrag kann von beiden Vertragsteilen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von neun 

Monaten zu jedem Ende des Kindergartenjahres schriftlich gekündigt werden. 

Der Vertrag erlischt, wenn die Unternehmerin/der Unternehmer zur Ausübung des Gewerbes 

nicht mehr berechtigt ist. 

Bgm. Hille stellt den Antrag auf den Gemeinderat, dieser möge den Vertrag zur 
Durchführung der Beförderung von Kindergartenkindern, wie soeben vorgetragen, zur 
Kenntnis nehmen und beschließen. 
 
Vize-Bgm. Grafinger findet die Änderung des Unternehmens verständlich. 
Bgm. Hille sagt, dass die bisherige Zusammenarbeit mit dem Busunternehmen Fröch positiv 
verlaufen ist. Es gibt auch schon einige andere Gemeinden, die ebenfalls einen derartigen 
Vertrag mit einem Busunternehmen abgeschlossen haben. 
 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, lässt Bgm. Hille über den von Ihr 
gestellten Antrag abstimmen. 
 
Abstimmung: einstimmig (mittels Handzeichen) 
 
 
12. Tagesordnungspunkt: Allfälliges 
 

• GR. Strasser gibt bekannt, dass das Zurückschneiden der Sträucher in Sicking bei der Kurve 
der Familie Krenn zu erledigen ist. 

• GR. Pichler sagt, dass die Ortstafel der Ortschaft Deutenham geputzt werden soll und die 
Hinweisschilder „zu den Häusern Sicking ….“ gehören aufgestellt. Weiters möchte er zu 
seinem Grundstück das Hinweisschild „Sackgasse“ aufstellen. 
Bgm. Hille antwortet, dass die Hinweisschilder bereits bestellt sind und versichert, dass die 
Sträucher zurückgeschnitten werden und die Ortstafel gereinigt wird. 

• GR. Schobesberger bittet, sich die Straße zwischen Liegenschaft Hauser, Windern 12 und 
Pamminger in Windern 7 anzusehen, welche besonders in der Kurve Hauser sehr 
beschädigt ist.  
Bgm. Hille sagt, dass dies an die Bauhofmitarbeiter weitergegeben wird. 

• GV. Loitelsberger gibt bekannt, dass heuer eine Sitzung des Ausschusses für 
Umweltfragen, Familien-, Senioren- und Integrationsangelegenheiten nicht notwendig 
war, da keine Gebührenänderung notwendig war.  

• Ein Anliegen in der BAV-Versammlung war der Bau der Altsoffsammelzentren, für die 
seitens des Landes und des Bundes keine Förderungen gewährt werden. Die 
Mitfinanzierung von Bürgerinnen und Bürgern die bereits Steuern zahlen müssen, sei 
keine gute Lösung. Alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister seien gefordert, Schritte 
zur Verbesserung der Finanzierung von ASZ-Bauten zu setzen. 
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• Vize-Bgm. Grafinger ist der Meinung, dass durch die Mittelfristige Finanzplanung, der 
Gemeindefinanzierung NEU und den Zuweisungen der Haushaltsrücklagen die 
Verwaltungstätigkeiten mehr werden und es aufgrund der schlechteren 
Einnahmesituation bald viele Gemeinden trifft, eine Abgangsgemeinde zu werden. In 
Vorhaben sollte jetzt noch investiert werden. 
GR. Mair findet es ganz natürlich, dass die Verwaltungstätigkeiten und die Kosten mehr 
werden. 

• Die Fraktionssprecher der FPÖ, ÖVP und SPÖ danken für die gute Zusammenarbeit, 
wünschen ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute im Jahr 2021. 
Bgm. Hille bedankt sind weiters auch noch bei Stv. AL Judith Kroiß für die Vorbereitung der 
Sitzung und damit verbundene Aufgaben und wünsch Lehrling Marlies Pennetzdorfer viel 
Erfolg bei der Lehrabschlussprüfung Anfang nächsten Jahres. 
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Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht 
mehr vorliegen, schließt die Vorsitzende die Sitzung um 21.15 Uhr. 

  
 
 
 
 

                     Vorsitzende                                                                                  Schriftführerin 
 
 
Die vorliegende unterzeichnete Verhandlungsschrift wird innerhalb von 4 Wochen nach der 
Sitzung jeder im Gemeinderat vertretenen Fraktion mit dem Hinweis übermittelt, dass es sich 
nicht um die genehmigte Fassung handelt. 
 
Diese Fassung wird bis zur nächsten Sitzung des Gemeinderates während der Amtsstunden im 
Gemeindeamt sowie während der nächsten Sitzung zur Einsicht für die Mitglieder und 
Ersatzmitglieder des Gemeinderates, die an der Sitzung teilgenommen haben, aufgelegt. 
 
Vermerke über Einsprüche gegen die Verhandlungsschrift 
Bis nach der Gemeinderatssitzung am                     wurden gegen die vorliegende 
Verhandlungsschrift keine Einwendungen eingebracht. 
 
Bestätigung über das ordnungsgemäße Zustandekommen 
Der Vorsitzende und jeweils 1 Mitglied jeder im Gemeinderat vertretenen Fraktion bestätigen 
das ordnungsgemäße Zustandekommen gem. § 54 der Oö. Gemeindeordnung (Novelle 2007) der 
Verhandlungsschrift. 
 
 
 
 
Desselbrunn,  am 13.01.2020 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
              Vorsitzende              Gemeinderat (ÖVP) 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
           Gemeinderat (SPÖ)                                               Gemeinderat (FPÖ) 


